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Norm

BAO §101 Abs3;

BAO §188;

BAO §190 Abs1;

BAO §191 Abs1 litc;

BAO §191 Abs3 litb;

BAO §93 Abs2;

BAO §97 Abs1;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Einheitlichkeit als Wesensmerkmal des Feststellungsbescheides nach § 188 BAO (Hinweis B 12.9.1996, 96/15/0161;

B 20.11.1996, 95/15/0169) gilt im Grunde des § 190 Abs 1 zweiter Satz BAO auch für den Bescheid, mit dem

ausgesprochen wird, dass eine solche Feststellung zu unterbleiben hat. Auch ein solcher Bescheid muss die

Gesamtheit der Rechtssubjekte erreichen, denen gegenüber das Unterbleiben einer einheitlichen und gesonderten

Feststellung von Einkünften ausgesprochen wird. Ein nur an eines der in Betracht kommenden Rechtssubjekte

gerichteter Bescheid solchen Inhaltes bleibt wirkungslos.
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